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Kreis Lippe 
 
454 Hinweise auf die öffentliche Bekanntmachung 
 von Allgemeinverfügungen 
 
Die Allgemeinverfügung 04/2022 Tierseuchenverfügung 
zum Schutz gegen die hochpathogene aviäre Influenza 
(HPAI, Geflügelpest) in einem Teilgebiet des Kreises Lippe 
vom 01.12.2022 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen am 01.12.2022 öffentlich bekannt-
gemacht worden. 
 
 
Gez. Beate Schliemann 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
455 Hinweise auf die öffentliche Bekanntmachung 
 von Allgemeinverfügungen 
 
Die Allgemeinverfügung 05/2022 Tierseuchenverfügung 
zum Schutz gegen die hochpathogene aviäre Influenza 
(HPAI, Geflügelpest) in einem Teilgebiet des Kreises Lippe 
vom 01.12.2022  
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen am 01.12.2022 öffentlich bekannt-
gemacht worden. 
 
 
Gez. Beate Schliemann 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
456 Nachrichtlicher Hinweis 
 
Die Allgemeinverfügung 06/2022 Tierseuchenverfügung 
zum Schutz gegen die hochpathogene aviäre Influenza 
(HPAI, Geflügelpest) in einem Teilgebiet des Kreises Lippe 
vom 02.12.2022  
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe  
unter www.kreis-lippe.de/amtliche-bekanntmachungen   am 
02.12.2022 öffentlich bekanntgemacht worden. 
 
 
Gez. i.A. K. Vogt 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
457 Hinweise auf die öffentliche Bekanntmachung 
 von Allgemeinverfügungen 
 
Die Allgemeinverfügung 07/2022 Tierseuchenverfügung 
zum Schutz gegen die hochpathogene aviäre Influenza  
 

 
(HPAI, Geflügelpest) in einem Teilgebiet des Kreises Lippe 
vom 08.12.2022 
ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises Lippe vom 
02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der Inter-
netseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/amtli-
che-bekanntmachungen am 08.12.2022 öffentlich bekannt-
gemacht worden. 
 
 
Gez. Beate Schliemann 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
458 Immissionsschutz 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aktenzeichen: 
766.0022/22/9.1.1.2 
 
Immissionsschutz 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 S. 2-6 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG)  
Die Firma Heinrich Kühlmann GmbH, Im Thüle 26, 33397 
Rietberg, beantragt die Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb von vier unterirdischen Flüssiggas-Lagerbehäl-
tern mit den zugehörigen Neben-einrichtungen, am Standort 
Tramsmeiers Berg 1, 32694 Dörentrup, Gemarkung Hum-
feld, Flur 7, Flurstück 401. Das beantragte Vorhaben unter-
liegt dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvor-
behalt nach § 4 des BImSchG i. V. mit der Nr. 9.1.1.2 (V) 
des Anhangs zu § 1 der Vierten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV). 
Die Anlage ist in der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben 
(Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung – UVPG, Nr. 9.1.1.3 Spalte 2) als 
Vorhaben genannt, für das eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 S. 2-6 UVPG auf das 
Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung hin durch-
zuführen ist. 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentli-
cher Belange wurde festgestellt und entschieden, dass die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht er-
forderlich ist, so dass gem. § 7 Abs. 2 S. 2-6 UVPG keine 
UVP-Pflicht besteht. Die Feststellung ist selbstständig nicht 
anfechtbar. 
Hier war insbesondere die Lage des Vorhabens in der Nähe 
des FFH-Gebietes „Begatal“ (DE-3919-302) und des Natur-
schutzgebietes „Begatal“ (NSG Nr. 2.1-5 des Landschafts-
planes Nr. 6 „Oberes Begatal“) zu beachten sowie das Land-
schaftsschutzgebiet „Lipper und Pyrmonter Bergland“ (LSG 
Nr. 2.2-1 des Landschaftsplanes Nr. 6 „Oberes Begatal“), 
welches die Vorhabenfläche umschließt. Im Ergebnis war 
keine Betroffenheit der fraglichen Schutzgebiete festzustel-
len. 
Nach den behördlich geprüften, antragsgegenständlichen 
Unterlagen sind erhebliche nachteilige Umwelt-auswirkun-
gen, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären, nicht zu erwarten. 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 S. 1ff 
UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
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Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
unter https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtli-
che-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-
energie.php 
( Immissionsschutz  Umweltverträglichkeitsprüfung) ab-
rufbar. 
 
 
Im Auftrag  
 
gez.  
Hildebrand 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Stadt Barntrup 
 
459 Satzungsänderung 
 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen in der Stadt Barntrup vom 
27.07.1987 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 02.11.2022 aufgrund 
des § 132 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, und des § 7 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. 
April 2003 (GV NRW S. 254) folgende Satzung beschlos-
sen: 

 
 

1.  
 

§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrages 
[…] 
Alle nach dieser Satzung ermittelten Beträge werden gege-
benenfalls zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer er-
hoben. 

 
 

2.  
 

Die Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende 1. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Barntrup 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV 
NRW S. 1353), wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 
Abs. 6 S. 1 GO eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Barntrup, den 30.11.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Borris Ortmeier 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 

 
460 Satzungsänderung 
 
1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung 
für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose im Ge-
biet der Stadt Barntrup vom 05.07.2022 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat am 02.11.2022 aufgrund 
der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666, GV. NRW. S. 380, SGV. NRW. 2023), § 27 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden (OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV. NW. 1980 S. 
528), der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV. NW. 1969 S. 712) sowie dem Gesetz über die Zuwei-
sung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlings-
aufnahmegesetz – FlüAG) vom 28.02.2003 (GV. NRW. S. 
93), in den jeweils geltenden Fassungen folgende Benut-
zungs- und Gebührensatzung beschlossen: 

 
 

3.  
 

§ 6 Benutzungsgebühren 
 
[…] 
(11) Alle in dieser Gebührensatzung mit Gebührentarif aus-
gewiesenen Beträge werden gegebenenfalls zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben. 

 
 

4.  
Die Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Änderung der Benutzungs- und Gebüh-
rensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose 
im Gebiet der Stadt Barntrup wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV 
NRW S. 1353), wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 
Abs. 6 S. 1 GO eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,  

g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Barntrup, den 30.11.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Borris Ortmeier 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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461 Satzungsänderung 
 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Bei-
trägen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen 
der Stadt Barntrup vom 23.02.2022 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
02.11.2022 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 (GV NRW S. 
254) und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
1969 S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.12.1999 (GV NRW 1999, S. 718) folgende Satzung 
beschlossen: 

 
5.  

 
§ 3 - Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

[…] 
Alle nach dieser Satzung ermittelten Beträge werden gege-
benenfalls zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer er-
hoben. 
 

 
6.  

Die Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Stadt Barntrup wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV 
NRW S. 1353), wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 
Abs. 6 S. 1 GO eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  

i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

j) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,  

k) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Barntrup, den 30.11.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Borris Ortmeier 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Stadt Blomberg 
 
462 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/03 
 „Hagendonop“ 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/03 „Hagen-
donop“ der Stadt Blomberg, 

hier: Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung 
im beschleunigten Verfahren 

 
Der zuständige Fachausschuss für Bauen und Umwelt der 
Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 9. November die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/03 für einen Teil-
bereich zwischen der Straße Hagendonop, Kurzer Wehme 
und Niederkamp beschlossen.  
Die Aufstellung betrifft die Flurstücke 372, 374 und 375 der 
Flur 3 in der Gemarkung Donop.  
Der Bebauungsplan Nr. 07/03 „Hagendonop“ soll die bau-
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des auf 
den Ortsteil Donop der Stadt Blomberg bezogenen Wohn-
baulandbedarfs schaffen. Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes sollen ferner die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung eines neuen, zentral gelegenen 
Feuerwehrgerätehauses geschaffen werden.  
Die Lage des Plangebietes ist dem beigefügten Übersichts-
plan zu entnehmen. 
In derselben Sitzung wurde beschlossen, das erforderliche 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchzufüh-
ren. 
 

1.) Auf Grund der §§ 2 ff BauGB (Baugesetzbuch) wird 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07/03 als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren vorgenom-
men. 

2.) Nach § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird hiermit 
bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
wird. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 13 Abs. 3 BauGB von dem Umweltbericht gem. § 
2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen wird. Von einer Umweltprüfung wird ab-
gesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
nicht erforderlich. 

3.) In Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 
2 Nr. 2 BauGB wird zur Beteiligung der Öffentlich-
keit die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durch-
geführt. 

4.) Im Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 
2 Nr. 3 BauGB wird den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist gegeben. 
 

Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB bekannt gemacht, dass der Entwurf zur Aufstel-
lung der Satzung einschließlich Begründung in der Zeit vom 
 
20. Dezember 2022 bis 20. Januar 2023 (einschl.) 
 
im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der 
Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. OG, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht ausliegt. 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vor-
getragen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 07/03 unberücksichtigt bleiben, so-
fern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 S. 2 und § 
4a Abs. 6 BauGB). Aufgrund der herrschenden Corona-Pan-
demie wird vorrangig um die Einsichtnahme der Unterlagen 
über die Internetseiten (s.u.) gebeten.  
Es wird mit Bezug auf § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB darauf hin-
gewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öf-
fentlichkeit sind.  
Hinweis: Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite 
der Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.net/service-
verwaltung/stadtentwicklung/bauleitplanung/bebauungspla-
ene/ und im zentralen Portal des Lande unter www.bauleit-
planung.nrw.de einsehbar. 
 
Blomberg, den 1. Dezember 2022 
 
 
Dolle 
Bürgermeister 
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Stadt Detmold 
 
463 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
01-52 „Braunenbruch", 9. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Detmold Süd 
Änderungsgebiet: Ecclesiastraße 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 17.11.2022 gem. § 10 Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen worden. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungs-plan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
Bekanntmachungsanordnung 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der  
 
Bebauungsplan 01-52 „Braunenbruch", 9. (beschleunigte) 
Änderung 
Ortsteil: Detmold Süd 
Änderungsgebiet: Ecclesiastraße 
rechtsverbindlich. 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Rosental 21, I. Etage, Hintergebäude zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. 
Hinweise 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Ver-
letzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges sowie nach § 214 Abs. 
2a des BauGB beachtliche Fehler unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Detmold geltend 
gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
4. Hinweis zu den herangezogenen DIN-Normen 

 
Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin, in gedruckter Form, auf elektronischem Datenträger 
oder per Download-Verfahren von der Internetseite 
www.beuth.de bezogen werden. Ebenso können sie bei der 
Stadt Detmold im Fachbereich Stadtentwicklung (Adresse s. 
o.) eingesehen werden. 
Detmold, 21.11.2022 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
 
Bebauungsplan 01-52 „Braunenbruch", 9. 
(beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Detmold Süd 
Änderungsgebiet: Ecclesiastraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 691 
 

 

 
464 Allgemeinverfügung der Stadt Detmold über 
 das Verbot der Verwendung von pyrotechni-
 schen Gegenständen in der Zeit vom 31.12.2022 
 bis zum 01.01.2023 vom 01.12.2022 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) – in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) erlässt der Bürgermeister der Stadt Detmold als örtli-
che Ordnungsbehörde für Silvester 2022 und Neujahr 2023 
folgende Allgemeinverfügung über das Verbot der Verwen-
dung von pyrotechnischen Gegenständen: 
 

1. Das Mitführen und die Verwendung pyrotechni-
scher Gegenstände der Kategorie F2 im Sinne von 
§ 3a Abs. 1 Nr. 1 b des Gesetzes über explosions-
gefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) 
auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
sowie in öffentlichen Anlagen in dem aus der als 
Anlage beigefügten Karte ersichtlichen Bereich ist 
in der Zeit vom 31.12.2022 20:00 Uhr bis zum 
01.01.2023 03:00 Uhr untersagt.  

 Die Karte ist Bestandteil dieser  
 Allgemeinverfügung. 
 
 Nachrichtlich wird der Geltungsbereich beschrie-
 ben als Bereich 
 

a) Innenstadt, begrenzt durch die Straßen Paulinen-
straße, Willy-Brandt-Platz, Hornsche Straße, Leo-
poldstraße, Behringstraße, Wotanstraße (sog. In-
nenstadtring),  

 
b) Kaiser-Wilhelm-Park, begrenzt durch die Straßen 

Paulinenstraße, Bismarckstraße, Hermannstraße 
und Heinrich-Drake-Straße 

 
2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird  
 gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
 ordnung angeordnet. Eine Klage hat daher keine 
 aufschiebende Wirkung. 
 

3. Zwangsmittelandrohung 
 Für jedes Mitführen von pyrotechnischen Gegen-
 ständen unter Verstoß gegen diese Verfügung wird 
 hiermit das Zwangsmittel des unmittelbaren 
 Zwangs in Form der Wegnahme und Vernichtung 
 der mitgeführten pyrotechnischen Gegenstände 
 angedroht. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 
4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land NRW (VwVfG NRW) einen Tag 
nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung im 
Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe. Im Internet 
ist sie einsehbar unter www.detmold.de.  

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1.: 
 
Die Stadt Detmold ist gem. der §§ 1, 3 und 5 OBG als örtli-
che Ordnungsbehörde für Gefahrenabwehrmaßnahmen zu-
ständig.  
 

 
Gem. § 14 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 2 OBG können die Ord-
nungsbehörden geeignete Maßnahmen treffen, um eine im 
Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung abzuwehren.  
 
Der unter Buchstabe a) beschriebene Bereich der Innen-
stadt ist als Kern des Detmolder Stadtgebietes geprägt von 
historischer Bebauung, teilweise in Fachwerkbauweise. Die 
Bebauung ist dicht und überwiegend direkt aneinander an-
grenzend. Neben Geschäftshäusern ist auch eine hohe 
Dichte an Wohnbebauung gegeben. 
 
Der Innenstadtbereich und der Kaiser-Wilhelm-Park (Buch-
stabe b)) werden für Feierlichkeiten und Treffen regelmäßig 
von der Bevölkerung genutzt. Gerade in der Silvesternacht 
kommt es regelmäßig zum Aufeinandertreffen größerer Per-
sonengruppen, von denen auch Feuerwerk unkontrolliert 
gebraucht wird.  
 
Bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ist mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass 
zum Jahreswechsel 2022 / 2023 zahlreiche Personen die 
beschriebenen Bereiche aufsuchen werden und dort auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie F2 verwenden werden, obwohl sie aufgrund 
der dichten Bebauung und der Menschenmengen weder die 
erforderlichen Sicherheitsabstände von Personen freihalten 
können noch gewährleisten können, dass keine Personen 
von Querschlägern oder den Resten abgebrannter Raketen 
getroffen werden. 
 
Nach den Erfahrungen der früheren Jahre ist zudem mit der 
Verwendung nicht zugelassener Feuerwerkskörper unter 
Verstoß gegen § 5 Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes 
(SprengG) zu rechnen. 
 
Schließlich ist auch damit zu rechnen, dass in nicht geringer 
Zahl pyrotechnische Gegenstände gezielt gegen Personen 
– insbesondere Einsatzkräfte – gerichtet werden. 
 
Dieses Verhalten verursacht erhebliche Gefahren für Leben 
und Gesundheit von Feiernden wie Einsatzkräften. Erheb-
lich ist auch die Gefährdung der Funktionsfähigkeit staatli-
cher Organe in Gestalt von Polizei und Rettungsdiensten, 
die durch einen »Beschuss« ihrer Kräfte mit Feuerwerkskör-
pern unmittelbar in ihrer Einsatzfähigkeit und Aufgabenerle-
digung beeinträchtigt werden.  
 
Die Entscheidung ist gem. § 14 OBG in mein Ermessen ge-
stellt. Dieses Ermessen habe ich pflichtgemäß ausgeübt und 
mich zu dieser Verfügung entschlossen. 
 
Das Mitführ- und Verwendungsverbot von pyrotechnischen 
Gegenständen ist ferner auch gem. § 15 OBG verhältnismä-
ßig. Die Maßnahme verfolgt den legitimen Zweck der Gefah-
renabwehr und ist zum Schutz der Allgemeinheit auch ge-
eignet. Sie ist weiterhin gegenüber anderen in Frage kom-
menden Mitteln das Mittel, das die Allgemeinheit am wenigs-
ten beeinträchtigt. Aufklärungs- und Informationskampag-
nen hinsichtlich der Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern 
haben in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht. Weiterhin ist die Gefahr durch Feuerwerk in der 
Öffentlichkeit allgemein bekannt. Trotzdem kommt es immer 
wieder zu Verletzungen und Schäden durch unsachgemä-
ßen Feuerwerksgebrauch, besonders unter Alkoholeinfluss. 
 
Bei Personen, die sich nicht zugelassene Feuerwerkskörper 
beschaffen, oder die Feuerwerkskörper gegen Personen  
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richten, ist aufgrund der i.d.R. zumindest bedingt vorsätzli-
chen Begehungsform anzunehmen, dass sie Gesundheits-
gefahren für sich und andere billigend in Kauf nehmen. 
 
Mittel des Strafrechts oder des Ordnungswidrigkeitenrechts 
sind nicht geeignet, die in der konkreten Situation zu be-
fürchtenden Gesundheitsschäden zu verhindern. Sie waren 
auch bislang schon grundsätzlich möglich, haben aber keine 
erkennbare Wirkung gehabt. Wesentliche Ursache dafür ist 
der Umstand, dass eine konkrete Zuordnung einzelner Feu-
erwerkskörper zu identifizierten Personen unter den Bedin-
gungen der Silvesternacht mit Dunkelheit und hohen Perso-
nendichten weder für die Geschädigten noch für sonstige 
Zeugen oder die Einsatzkräfte möglich ist. 
 
Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Personen, die 
sich in dem bezeichneten Bereich aufhalten und pyrotechni-
sche Gegenstände im Sinne dieser Verfügung mit sich füh-
ren bzw. verwenden wollen. 
 
Die Verfügung richtet sich an alle Personen, die die fragli-
chen Bereiche zum Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern 
betreten wollen und damit auch an sog. Nichtstörer im Sinne 
des § 19 OBG, etwa wenn diese Personen den Bereich un-
ter Mitführung von pyrotechnischen Gegenständen der Ka-
tegorie F2 nur passieren wollen und/oder für das Abbrennen 
ihrer zugelassenen Feuerwerkskörper – abweichend von 
den o. a. Annahmen – ausnahmsweise doch über eine Flä-
che verfügen, auf der sie die bestimmungsgemäße Verwen-
dung gewährleisten können. Die Inanspruchnahme der 
Nichtstörer ist jedoch gem. § 19 OBG zulässig. Die Maß-
nahme dient der Abwehr der oben bezeichneten erheblichen 
Gefahr, nämlich dem Schutz von Leben und Gesundheit so-
wohl der Besucher als auch der eingesetzten Kräfte von Si-
cherheitsbehörden und Rettungsdiensten. Diese Gefahr ist 
auch gegenwärtig, da mit ihrem Eintritt bei ungehindertem 
Ablauf der Geschehnisse in allernächster Zeit mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist. 
 
Maßnahmen gegen Störer oder durch eigene Maßnahmen 
der Ordnungsbehörden sind nicht rechtzeitig möglich: Ist ein 
Feuerwerkskörper einmal missbräuchlich gezündet, so ist es 
i. d. R. zu spät für sichernde Maßnahmen zum Schutz der 
oben genannten Rechtsgüter. Die missbräuchliche Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern erfolgte regelmäßig im Schutz 
der Dunkelheit und vielfach aus Personengruppen heraus, 
so dass die entsprechenden Störer nicht rechtzeitig vor dem 
Schadenseintritt erkannt werden können. 
 
Für die in Anspruch genommenen Personen ergeben sich 
aus dem Mitführungs-und Abbrennverbot keine eigene Ge-
fährdung und keine Verletzung höherwertiger Pflichten. 
 
In zeitlicher und räumlicher Hinsicht ist die Maßnahme auf 
das erforderliche Maß beschränkt. 
 
Im Laufe der späteren Abendstunden steigt die Zahl der Per-
sonen an, die sich im Geltungsbereich des Verbotes auf öf-
fentlichen Flächen aufhalten und den Jahreswechsel auf der 
Straße feiern möchten. Diese verbleiben dort in großer Zahl 
bis etwa ein Uhr. Nachfolgend sinken die Besucherzahlen 
zwar erheblich, es verbleiben aber immer noch viele Men-
schen bis in die frühen Morgenstunden auf den Straßen und 
Plätzen – teilweise abhängig von der Wetterlage. Diese Per-
sonen waren in vergangenen Jahren zu einem großen Anteil 
erheblich alkoholisiert. 
 
 

 
Mit einem Beginn des Verbotes erst um 20:00 Uhr wird es 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der fraglichen Bereiche 
zugleich ermöglicht, Gäste zu empfangen und mit ihnen auf 
privaten Flächen das mitgebrachte Feuerwerk abzubren-
nen. Andererseits werden sie auch nicht nennenswert darin 
eingeschränkt, Silvesterfeiern außerhalb der Verbotszone 
zu besuchen und dazu eigenes Feuerwerk mitzubringen. 
 
Ein früheres Ende des Verbotes kommt nicht in Betracht, ob-
wohl die Personenzahlen erfahrungsgemäß ab etwa ein Uhr 
sinken: Die verbleibenden Personen sind aufgrund ihrer Al-
koholisierung wegen des damit abnehmenden Reaktions-
vermögens zum einen stärker gefährdet, zum anderen er-
höht die alkoholbedingte Enthemmung zugleich die Neigung 
zu einem bestimmungswidrigen Gebrauch von Feuerwerks-
körpern. 
 
In dem umschriebenen Bereich können bereits aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse in schmalen Gassen die sprengstoff-
rechtlichen Sicherheitsabstände kaum oder gar nicht einge-
halten werden. So sind im fraglichen Bereich zahlreiche 
Straßen und Gassen weniger als 8 Meter breit. 
Darüber hinaus ist dort an Silvester mit Personenzahlen und 
–dichten zu rechnen, die eine zulassungskonforme Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern unmöglich machen. Letzteres 
gilt auch für die größeren Freiflächen innerhalb des Berei-
ches wie etwa den Kaiser-Wilhelm-Park und den Marktplatz. 
Diese würden zwar flächenmäßig u. U. das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern zulassen, sie werden aber speziell zum 
Jahreswechsel von einer Vielzahl von Personen aufgesucht, 
so dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 
auch dort nicht ohne Gefahren für Verwender und Dritte ab-
gebrannt werden kann. Angesichts der hohen Personenzah-
len kommt die Herausnahme einzelner, zuletzt schwächer 
frequentierter Flächen wie etwa des Marktplatzes aus dem 
Geltungsbereich nicht in Betracht, weil Verdrängungseffekte 
aus den umliegenden gesperrten Bereichen sicher zu erwar-
ten wären. 
 
Unter Abwägung aller Beteiligteninteressen ist die Maß-
nahme auch angemessen. Sie ist nur auf bestimmte Berei-
che im Stadtgebiet beschränkt und stellt gegenüber einem 
generellen Feuerwerksverbot das mildere Mittel dar. Das 
Schutzinteresse der Allgemeinheit überwiegt hier erkennbar 
dem Interesse Einzelner, gerade in den beschriebenen Ver-
botsbereichen Feuerwerk zu verwenden.  
 
Zu Ziffer 2.: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung meiner Verfügung 
ist gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung im öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen 
diese Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfaltet somit 
keine aufschiebende Wirkung. 
 
Angesichts der Gefährdung der Rechtsgüter Leben und Ge-
sundheit kann der Ausgang eines etwaigen verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens nicht abgewartet werden. Das private 
Interesse am Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen Be-
reich sowie am Transport von Feuerwerkskörpern in dem 
gesperrten Bereich muss dabei zurückstehen. 
 
Das Interesse des Einzelnen an einer aufschiebenden Wir-
kung eines Rechtsbehelfs ist in dieser Situation geringer zu 
gewichten. 
 
Zu Ziffer 3.: 
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Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage 
der §§ 55, 58, 62 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Für Verstöße ge-
gen das Mitführgebot wird das Zwangsmittel des unmittelba-
ren Zwanges angedroht. 
 
Andere Zwangsmittel führen nicht zum Zweck oder sind un-
tunlich: Zur Erreichung des Zwecks dieser Verfügung - den 
räumlichen Geltungsbereich von Feuerwerkskörpern der 
Kategorie F2 frei zu halten – ist die Festsetzung und ggf. 
Beitreibung eines Zwangsgeldes ungeeignet, weil das ent-
sprechende Verfahren zu viel Zeit beansprucht, um noch 
rechtzeitig in der Silvesternacht Wirkung zu entfalten. 
 
Eine der Wegnahme vorgeschaltete Aufforderung, sich mit 
den mitgeführten Feuerwerkskörpern aus der Verbotszone 
zu entfernen, ist ebenfalls ungeeignet oder untunlich, da die 
Befolgung dieser Aufforderung nur mit hohem Zeitaufwand 
zu kontrollieren wäre, und die Bindung der Einsatzkräfte an 
einen einzelnen „Fall“ die Effektivität der behördlichen Auf-
gabenerledigung insgesamt gefährden würde. 
 
Eine Sicherstellung mit anschließender Verwahrung anstelle 
der Vernichtung erscheint angesichts des damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwandes und der entsprechenden Ver-
waltungsgebühren von mindestens 25 Euro (§ 15 Abs. 1 Ziff. 
13, 14 der Verordnung zum Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW) unverhältnismäßig und typischerweise auch 
nicht im Interesse des Schuldners. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass eine Abholung dieser Feuerwerkskörper erst 
am nächsten Werktag möglich wäre, wenn ein bestim-
mungsgemäßer Einsatz für Endverbraucher erst wieder zum 
nächsten Jahreswechsel zulässig wäre. Vor einer etwaigen 
Festsetzung und Anwendung des Zwangsmittels ist ohnehin 
zu prüfen, ob dieses auch im konkreten Einzelfall verhältnis-
mäßig ist, so dass atypische Sachverhalte auf dieser Ebene 
berücksichtigt werden können. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Min-
den erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht 
Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 
32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Ur-
kundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch Übertra-
gung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) 
einzureichen. 
 
Detmold, 01.12.2022 
 
 
Frank Hilker 
Bürgermeister der Stadt Detmold 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
465 Satzungsänderung Entwässerungssatzung und 
 Entsorgungssatzung 
 
3. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung und zur Entsorgungssat-

zung der Stadt Detmold vom 11.10.2017 
 

vom 29.11.2022 
 
 
Aufgrund des § 7 und des § 41 Abs. 1 Buchst. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) , die zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geän-
dert worden ist, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), das 
zuletzt durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029) 
geändert worden ist, des § 54 des Landeswassergesetzes 
NRW (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.6.1995 (GV. NRW. S. 926), das zuletzt durch Art. 3 
des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470) geän-
dert worden ist und des Nordrhein-Westfälischen Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG 
NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), das zuletzt 
durch Art. 6 des Gesetzes vom 04.05.2021 (GV. NRW. S. 
560) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 17.11.2022 folgende Satzung beschlos-
sen: 
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Art .1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung und zur Entsorgungssatzung der Stadt Detmold vom 
11.10.2017, die zuletzt durch Satzung vom 16.12.2021 ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Änderung des § 4 Abs. 5 
 
Nr. 3 Satz 7 erhält folgende neue Fassung: 
 
„Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen Antrag in Textform bis zum 15.01. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Stadt geltend zu machen.“ 
 
 
2. In § 4 Absatz 9 wird die Angabe „4,06 €“ durch die Angabe 
„3,41 €“ ersetzt. 
 
3. In § 5 Absatz 6 wird die Angabe „0,93 €“ durch die Angabe 
„1,13 €“ ersetzt. 
 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur „Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und zur Ent-
sorgungssatzung der Stadt Detmold vom 11.10.2017“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 

Detmold, den 29.11.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
 
 
 

466 Satzungsänderung Friedhofssatzung 
 

3. Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold (Fried-

hofssatzung) vom 24.10.2017 
vom 29.11.2022 

 
Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. 
Juni 2003 (GV.NRW.S.313), das zuletzt durch Artikel 71 des 
Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122),) geän-
dert worden ist, und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), die zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490)geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Det-
mold in seiner Sitzung am 17.11.2022 diese Satzung be-
schlossen.  
 

Art. 1 
 
Die Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofs-
satzung) vom 24.10.2017, die zuletzt durch die 2. Ände-
rungssatzung vom 17.09.2020 geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

In § 1 Absatz 1 wird die Angabe 
„Alter Friedhof Heidenoldendorf (Langeloh-Friedhof)“ 

ersatzlos gestrichen. 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3.Änderungssatzung zur „Satzung für die 
Friedhöfe der Stadt Detmold (Friedhofssatzung) vom 
24.10.2017“ vom 29.11.2022 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 

Detmold, den 29.11.2022 
Der Bürgermeister 
 
 
Frank Hilker 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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467 Bekanntmachung B-Plan 01-53.20 "Gelskamp" 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
01-53 „Gelskamp“, 20. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Am Gelskamp 3 bis 7 (Gemarkung 

Detmold, Flur 35, Flurstücke 23, 24, 
384 und 385) 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 17.11.2022 gem. § 10 Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplanun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-53 „Gelskamp“, 20. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Am Gelskamp 3 bis 7 (Gemarkung 

Detmold, Flur 35, Flurstücke 23, 24, 
384 und 385) 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Verlet-
zungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Bauge-
setzbuches beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Detmold geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf von sechs  

 
 

Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
4. Hinweis zu den herangezogenen DIN-Normen 

Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 
10772 Berlin, in gedruckter Form, auf elektronischem 
Datenträger oder per Download-Verfahren von der 
Internetseite www.beuth.de bezogen werden. Ebenso 
können sie bei der Stadt Detmold im Fachbereich 
Stadtentwicklung (Adresse s. o.) eingesehen werden. 

 
 
Detmold, 24.11.2022 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
468 Benachrichtigung über eine öffentliche  
 Zustellung gem. § 10 Landeszustellungsgesetz-
 LZG NRW- vom 07.03.2006 
 
Herrn Marianna Apele, geboren am 01.06.1985, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 08.12.2022 öffent-
lich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich 
ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 08.12.2022, Aktenzeichen: 2.0.10-
99-UVG-204118/204119/204120) können vom Empfangs-
berechtigen beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 
32756 Detmold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Stadt Lage 
 
469 Einladung zur Ratssitzung am 22.12.2022 
 
RAT DER STADT LAGE  Lage, 09.12.2022 
 
EINLADUNG 
 
Gremium:  Rat der Stadt Lage 
Sitzungsnummer: RAT/006/2022 
Sitzungstag:  22.12.2022 
Sitzungsort:  Aula des Schulzentrums Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
 
A  ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9  
 Geschäftsordnung  
2 Niederschrift vom 20.10.2022  
3 Geschäftliche Mitteilungen  
4 Personelle Änderungen in Ausschüssen des Rates 
 der Stadt Lage  
5 Vereinigung der Sparkassen Delbrück, Höxter und 
 Paderborn-Detmold | Besetzung der Gremien  
6 Feststellung des Jahresabschlusses und des Lage-
 berichtes 2021 des Städtischen Abwasserbetrie-
 bes Lage sowie Verwendung des Jahresüber-
 schusses, Entlastung von Betriebsleitung und  
 Betriebsausschuss.  
7 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 
 zum 31.12.2021 der Stadt Lage sowie Behandlung 
 des Jahresergebnisses und Entlastung des Bürger-
 meisters.  
8 Beteiligungsbericht 2021  
9 Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der 
 kommunalen Ordnungsdienste  
10 Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung der 
 Stadt Lage  
11 Umgestaltung der Friedhofskapelle Hagen in ein 
 multifunktionales Dorfgemeinschaftsgebäude für 
 den Ortsteil Hagen  
12 Errichtung von Kunstrasenkleinspielfeldern  
13 Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung 
 der Freibäder und des Hallenbads der Stadt Lage
  
14 Verlängerung des Mietvertrages für die Lange 
 Straße 103; 32791 Lage /Weiterbetrieb des  
 Jugendcafés Checkpoint und des Elterncafés  
15 § 2b UStG Optionsfrist  
16 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhe-
 besätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung); 
 hier: Grundsteuer A  
17 15. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
 Lage vom XX.XX.2022  
18 Satzungsangelegenheiten Straßenreinigungsge-
 bühren (einschließlich Winterwartungsgebühren) 
 2023  
19 Neukalkulation sowie Änderung der Friedhofsge-
 bührensatzung  
20 Abwassergebühren 2022  
21 Abwassergebühren/Kalkulation 2023  
22 Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023  
23 Stellenplan 2023  
24 Haushaltssatzung 2023  
 

 
25 Anteil der Stadt Lage am Breitbandausbau in den 
 Ortsteilen; Zustimmung zu außerplanmäßigen Auf-
 wendungen gemäß § 83 GO NRW  
26 Neubau einer Mensa Grundschule Ehrentrup 
 hier: Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlun-
 gen gemäß § 83 GO NRW  
27 Überplanmäßige Ausgaben gem. §83 GO NRW im 
 Wege der Dringlichkeit  
28 Bauliche Unterhaltung Hochbauten 
 hier: Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwen-
 dungen gemäß § 83 GO NRW  
29 Abrisskosten ehemalige Grundschule Billinghau-
 sen 
 hier: Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwen-
 dungen gem. § 83 GO NRW  
30 Anfragen  
31 Beantwortung von Anfragen  
 
 
B  NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 Ge-
 schäftsordnung  
2 Niederschrift vom 20.10.2022  
3 Geschäftliche Mitteilungen  
4 Änderung des Mietvertrags zwischen der Turnge-
 meinde Lage v. 1862 e. V. (TG Lage) und der Stadt 
 Lage über die Turnhalle der TG Lage am Jahnplatz 
5 Vertragsverlängerung zur Betreuung von ukraini-
 schen Flüchtlingen im Wege der Dringlichkeit gem. 
 § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW  
6 Anfragen  
7 Beantwortung von Anfragen  
 
 
gez. Matthias Kalkreuter 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
470 Bekanntmachung über die Vergabe der Wasser-
 konzession der Alten Hansestadt Lemgo 
 

Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat in seiner Sitzung 
am 24. Oktober 2022 den Beschluss gefasst, die Wasser-
konzession für das Versorgungsgebiet der Alten Hansestadt 
Lemgo an die Stadtwerke Lemgo GmbH zu vergeben.  

Die Alte Hansestadt Lemgo hat das Auslaufen des Wasser-
konzessionsvertrages fristgerecht öffentlich im Bundesan-
zeiger bekannt gegeben. In der genannten Frist hat die 
Stadtwerke Lemgo GmbH als einziges Wasserversorgungs-
unternehmen ihr Interesse bekundet, die Konzession zur 
Wasserversorgung der Alten Hansestadt Lemgo künftig zu 
übernehmen.  

Die Stadtwerke Lemgo GmbH wurde demnach als einziges 
Unternehmen dazu aufgefordert, ein verbindliches Angebot 
einzureichen.  

Vor Erteilung des Zuschlages hat die Alte Hansestadt 
Lemgo das vorliegende Angebot eingehend durch das Fach-
büro WRG Rechtsanwälte GmbH prüfen lassen. Im Ergeb-
nis hat die Stadtwerke Lemgo GmbH der Kommune ein 
kommunalfreundliches und damit ein als „sehr gut“ einzustu-
fendes Angebot unterbreitet. Vor diesem Hintergrund vergibt 
der Rat der Alten Hansestadt Lemgo die o, g. Wasserkon-
zession an die Stadtwerke Lemgo GmbH. 
Die Alte Hansestadt Lemgo und die Stadtwerke Lemgo 
GmbH unterzeichnen den ab dem 01. Juli 2023 geltenden 
Wasserkonzessionsvertrag frühestens am 30. Januar 2023. 
Lemgo, den 06. Dezember 2022    

 
 
 

Markus Baier 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Jobcenter Lippe 
 
471 Öffentliche Zustellung 
 
Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheides 
vom 29.11.2022 für die Zeit ab dem 01.10.2022 für Herrn 
Yevhen Khludieiev und Frau Zoia Moskovchenko 
 
An Herr Yevhen Khludieiev und Frau Zoia Moskovchenko ist 
am 29.11.2022 unter dem Aktenzeichen 33148BG0011289 
ein Ablehnungsbescheid erlassen worden. 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da die Adresse 
von Herrn Yevhen Khludieiev und Frau Zoia Moskovchenko 
unbekannt ist. 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07. 
März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind. 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstraße 2, 
in 32758 Detmold, Zimmer 48 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 30.11.2022 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
 
Im Auftrag 
S. Rizzello Margari 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
472 Hinweis auf die öffentliche Zustellung 
 
Die öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbescheids an 
Mike Gros ist gem. § 15 der Hauptsatzung des Kreises 
Lippe vom 02.07.2018, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 20.01.2022 zur Änderung der Hauptsatzung auf der 
Internetseite des Kreises Lippe unter www.kreis-lippe.de/o-
effentliche-zustellungen am 06.12.2022 öffentlich zugestellt 
worden. 
 
 
Im Auftrag 
J. Prüßner 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
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Stadtwerke Bad Salzuflen 
 
473 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 
 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021 der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 
1. Bilanz   
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2. Entwicklung des Anlagevermögens 
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3. Gewinn- und Verlustrechnung 
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4. Bestätigungsvermerk des unabhängigen  
 Abschlussprüfers 
 
An die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Sal-
zuflen GmbH, Bad Salzuflen, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke 
Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
 wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
 gesellschaften geltenden handelsrechtlichen  
 Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
 deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
 führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
 sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
 der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 so-wie 
 ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.  
 Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
 zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
 allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage- 
 bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
 spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
 und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
 Entwicklung zutreffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.  
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 

 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
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ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
 licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –  
 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
 Lagebericht, planen und führen Prüfungs- 
 handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
 sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus- 
 reichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
 unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
 werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
 keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen- 
 wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
 keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
 kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die  
 Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
 nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des  
 Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
 nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
 unter den gegebenen Umständen angemessen 
 sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
 zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
 abzugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem  
 gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungs-
 legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
 dem gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
 schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
 Angaben. 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
 senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
 wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
 führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
 Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
 eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
 mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
 bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
 schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
 aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
 men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
 sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
 die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
 und im Lagebericht aufmerk-sam zu machen oder, 
 falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
 weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
 unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
 bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks  
 erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
 nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
 führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
 menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
 und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
 lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
 zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
 nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
 Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
 mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen  
 Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
 gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
 vermittelt. 
 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
 dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
 chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
 Lage der Gesellschaft. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
 gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
 tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
 ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
 ziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts- 
 orientierten Angaben von dem gesetzlichen  
 Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen An- 
 nahmen nach und beurteilen die sachgerechte  
 Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
 diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
 teil zu den zukunftsorientierten  
 Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
 men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
 unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
 wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
 abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-
gen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 
6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Dar-
über hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tä-
tigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und 
„Messstellenbetrieb“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG  
– bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als 
Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungs-
methoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – ge-
prüft. 
 
• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten 
 nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 
 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in 
 allen wesentlichen Belangen eingehalten. 
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• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der  
 Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen 
 die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen  
 wesentlichen Belangen den deutschen Vorschrif-
 ten des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 
 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur 
Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in 
Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung 
des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirt-
schaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-
cherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssiche-
rung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG zu dienen. 
 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung 
der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Der ge-
setzliche Vertreter ist auch verantwortlich für die Aufstellung 
der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften 
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um 
die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 
 
Die Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Tätig-
keitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung 
des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Aus-
nahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buch-führung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Tä-
tigkeit zu vermitteln braucht. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft 
nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
Einhaltung der Rechnungslegungs-pflichten nach § 6b Abs. 
3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, 
 
• ob der gesetzliche Vertreter seine Pflichten nach § 
 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 
 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen  
 wesentlichen Belangen eingehalten hat und 
 
• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen 
 Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b 
 Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 
 2 MsbG entsprechen. 
 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den 
Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsur-
teile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Füh-
rung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zu-
ordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grund-
satz der Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsab-
schlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses be-
schriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für 
den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der 
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 
 
 
Düsseldorf, den 30. Mai 2022 
 
EversheimStuible Treuberater GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
  
  
Faasch Schellhorn 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
5. Hinweis auf Auslegung: 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 2. 
bis 13. Januar 2023 im Verwaltungsgebäude der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Uferstraße 
36-44 in Bad Salzuflen zur Einsicht aus.   

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
475 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 
 Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2021 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 21.10.2022 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2021 festgestellt und beschlossen, Jah-
resfehlbetrag in Höhe von 204.985,43 € auf neue Rechnung 
vorzutragen und die Übernahme des in entstandenen Fehl-
betrages durch die Stadt Bad Salzuflen gemäß Beschluss 
des Rates der Stadt vom 15.08.2007 grundsätzlich bestätigt. 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heimStuible Treuberater GmbH hat am 30. Mai 2022 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Ver-
lust-rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
 wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
 gesellschaften geltenden handelsrechtlichen  
 Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
 deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
 führung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
 entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
 lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 so-
 wie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-jahr vom 1. 
 Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
 zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
 allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage- 
 bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,  
 entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
 und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
 Entwicklung zutreffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.  
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
 

 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzli-
che Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zu-treffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten  
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resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln o-
der insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
 licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –  
 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
 Lagebericht, planen und führen Prüfungshand- 
 lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
 erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
 geeignet sind, um als Grundlage für unsere  
 Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass  
 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
 werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
 keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen
 wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
 keiten, irre-führende Darstellungen bzw. das  
 Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
 können. 
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die  
 Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
 nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des  
 Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
 nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
 unter den gegebenen Umständen angemessen 
 sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
 zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
 abzugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem  
 gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
 gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
 dem gesetzlichen Vertreter dargestellten  
 geschätzten Werte und damit zusammenhängen
 den Angaben. 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
 senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
 wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
 führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
 Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
 eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
 mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
 bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
 schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
 aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss  
 kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit  
 besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
 merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
 schluss und im Lagebericht aufmerksam zu  
 machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
 sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
 ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
 Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
 gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
 künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
 jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre  
 Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
 und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ- 

 
 lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
 zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
 nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
 Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
 mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen  
 Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
 gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
 vermittelt. 
 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
 dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
 chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
 Lage der Gesellschaft. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
 gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
 tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
 ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
 vollziehen wir dabei insbesondere die den  
 zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzli-
 chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
 Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
 Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
 diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
 teil zu den zukunftsorientierten  
 Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
 men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
 unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
 wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
 abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 2. 
bis 13. Januar 2023 in den Geschäftsräumen der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36-44, 32108 Bad Sal-
zuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der Ge-
schäftszeiten aus. 
 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
475 Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 
 Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2021 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 21.10.2022 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von - 746.565,93 Euro gebilligt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evers-
heimStuible Treuberater GmbH hat am 30. Mai 2022 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbi- 
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lanz zum 31. Dezember 2021, der Konzern-Gewinn und Ver-
lustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der 
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Konzernan-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Konzernlagebericht der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzu-
flen GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in  
 allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
 Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
 chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
 der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
 Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
 entsprechendes Bild der Vermögens- und  
 Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2021 
 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
 vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 
 
• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insge-
 samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
 zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
 Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-
 abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
 Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
 zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) fest-gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“  
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von den Konzernunter-nehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufs-rechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu die-
nen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrates für den Konzernabschluss und den Kon-
zernlagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses, der den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass  

 
der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner ist 
der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Konzern-lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu kön-
nen. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn  
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vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernab-
schlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
 licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –  
 falscher Darstellungen im Konzernabschluss und 
 im Konzernlagebericht, planen und führen  
 Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese  
 Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
 die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
 lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das  
 Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
 nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
 als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
 Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
 vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
 das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
 ten können. 
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die  
 Prüfung des Konzernabschlusses relevanten  
 internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
 des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen 
 und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu  
 planen, die unter den gegebenen Umständen an-
 gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein  
 Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme ab
 zugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem  
 gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
 gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
 dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
 ten Werte und damit zusammenhängenden  
 Angaben. 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
 senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
 wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
 führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
 Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
 eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
 mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
 bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 
 zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
 fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
 dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
 wir verpflichtet, im Bestätigungs-vermerk auf die 
 dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
 im Konzernlage-bericht aufmerksam zu machen o
 der, falls diese Angaben unangemessen sind,  
 unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
 ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
 lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
 merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
 Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
 dazu führen, dass der Konzern seine Unterneh-
 menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
 und den Inhalt des Konzernabschlusses ein
 schließlich der Angaben sowie ob der Konzernab- 

 
 
 schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
 und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernab-
 schluss unter Beachtung der deutschen Grund- 
 sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
 tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
 der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des  
 Konzerns vermittelt. 
 
• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnach-
 weise für die Rechnungslegungsinformationen der 
 Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
 des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum  
 Konzernabschluss und zum  
 
 Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verant-
 wortlich für die Anleitung, Überwachung und Durch-
 führung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen 
 die alleinige Verantwortung für unsere  
 Prüfungsur-teile. 
• beurteilen wir den Einklang des Konzernlage- 
 berichts mit dem Konzernabschluss, seine  
 Gesetzesentsprechung und das von ihm  
 vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.  
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
 gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorien-
 tierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf 
 Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
 weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
 zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzli-
 chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
 Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
 Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
 diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
 teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
 den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
 ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares  
 Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
 den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der Zeit 
vom 2. bis 13. Januar 2023 in den Geschäftsräumen der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstr. 36 - 44, 32108 
Bad Salzuflen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl. Lippe 12.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



710 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


